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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1993

Rechtssatz

Berufung unzulässig, wenn zwar im Zeitpunkt ihrer Einbringung ein weiterer Instanzenzug gesetzlich vorgesehen war,

dieser aber während des Berufungsverfahrens infolge Novellierung des Gesetzes wegfällt und durch

Übergangsvorschriften nicht angeordnet ist, daß anhängige Berufungsverfahren nach der im Zeitpunkt ihrer

Einbringung geltenden Rechtslage zu Ende zu führen sind. Zurückweisung.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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